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341 Vorbereitende Untersuchungen für das Sanie-

rungsverfahren „Historischer Stadtkern – In-
novation Campus Lemgo – Schloss Brake“ 

  - Beschluss über den Beginn der vorbereiten-
den Untersuchungen für das Sanierungsver-
fahren „Historischer Stadtkern – Innovation 
Campus Lemgo – Schloss Brake“ 

 
Es wird hiermit gemäß § 141 Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) öffentlich bekannt gemacht, 
dass der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
des Rates der Alten Hansestadt Lemgo in seiner öffentli-
chen Sitzung am 19.06.2018 folgenden Beschluss gefasst 
hat: 
 
„Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
beschließt den Beginn der vorbereitenden Untersu-
chungen gemäß § 141 Baugesetzbuch (BauGB) zur 
Vorbereitung einer Sanierungssatzung gemäß § 142 
BauGB für das in der Anlage 1 dargestellte Untersu-
chungsgebiet.” 
 
Der Untersuchungsraum der vorbereitenden Untersuchun-
gen ist aus dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten 
Kartenauszug (Übersichtsplan) ersichtlich. 
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Hinweise  
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beschluss über 

die vorbereitenden Untersuchungen nicht gleichbedeu-
tend mit der förmlichen Festlegung eines Sanierungs-
gebietes ist. Die förmliche Festlegung als Sanierungs-
gebiet bedarf einer besonderen Sanierungssatzung. 

2. Die vorbereitenden Untersuchungen sind gemäß § 141 
Abs. 1 BauGB vor der Festlegung eines Sanierungsge-
bietes durchzuführen, um Beurteilungsunterlagen über 
die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, struktu-
rellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusam-
menhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele 
und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen 
zu gewinnen. 

3. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des o.g. Be-
schlusses über den Beginn der vorbereitenden Unter-
suchungen finden die §§ 137, 138 und 139 BauGB An-
wendung. Ab diesem Zeitpunkt ist § 15 BauGB auf die 
Durchführung eines Vorhabens i.S. des § 29 Abs. 1 und 
auf die Beseitigung einer baulichen Anlage entspre-
chend anzuwenden. 

4. Gemäß § 141 Abs. BauGB ist mit dieser Bekanntma-
chung auf die Auskunftspflicht gemäß § 138 BauGB 
hinzuweisen: 

 
§ 138 Baugesetzbuch (BauGB) Auskunftspflicht  
 
(1)  Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz 

oder zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder 
Gebäudeteils Berechtigte sowie ihre Beauftragten sind 
verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauftragten 
Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kennt-
nis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines 
Gebiets oder zur Vorbereitung oder Durchführung der 
Sanierung erforderlich ist. An personenbezogenen Da-
ten können insbesondere Angaben der Betroffenen 
über ihre persönlichen Lebensumstände im wirtschaftli-
chen und sozialen Bereich, namentlich über die Berufs-, 
Erwerbs- und Familienverhältnisse, das Lebensalter, 
die Wohnbedürfnisse, die sozialen Verflechtungen so-
wie über die örtlichen Bindungen, erhoben werden. 

 
(2)  Die nach Absatz 1 erhobenen personenbezogenen Da-

ten dürfen nur zu Zwecken der Sanierung verwendet 
werden. Wurden die Daten von einem Beauftragten der 
Gemeinde erhoben, dürfen sie nur an die Gemeinde 
weitergegeben werden; die Gemeinde darf die Daten 
an andere Beauftragte im Sinne des § 157 sowie an die 
höhere Verwaltungsbehörde weitergeben, soweit dies 
zu Zwecken der Sanierung erforderlich ist. Nach Aufhe-
bung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets 
sind die Daten zu löschen. Soweit die erhobenen Daten 
für die Besteuerung erforderlich sind, dürfen sie an die 
Finanzbehörden weitergegeben werden. 

 
(3)  Die mit der Erhebung der Daten Beauftragten sind bei 

Aufnahme ihrer Tätigkeit nach Maßgabe des Absatzes 
2 zu verpflichten. Ihre Pflichten bestehen nach Beendi-
gung ihrer Tätigkeit fort. 

 
(4)  Verweigert ein nach Absatz 1 Auskunftspflichtiger die 

Auskunft, ist § 208 Satz 2 bis 4 über die Androhung und 
Festsetzung eines Zwangsgelds entsprechend anzu-
wenden. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der  

 
 Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfah-

rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus-
setzen würde. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
19.06.2018 über den Beginn der vorbereitenden Untersu-
chungen zur Vorbereitung einer Sanierungssatzung wird 
hiermit gemäß § 141 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Verbindung mit § 7 Abs. 5 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der 
Verordnung über die Veröffentlichung von kommunalem 
Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Wortlaut des bekanntgemachten Beschlusses stimmt 
mit dem Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo 
vom 19.06.2018 überein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 
der BekanntmVO verfahren. 
 
Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S.90), in Kraft getre-
ten am 02.02.2018, gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
19.06.2018 über den Beschluss über den Beginn der vor-
bereitenden Untersuchungen für das Sanierungsverfahren 
„Historischer Stadtkern – Innovation Campus Lemgo – 
Schloss Brake“ 
 
Lemgo, den 18.07.2018 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Tolkemitt, 1. Beigeordneter 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2018 
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